
Die Mitti in der Familienwelt auf einen Blick! 

Mittagsbetreuung an der Zugspitzstraße 2 in Neuried 

 
- Wir arbeiten im Offenen Betrieb, sodass die Kinder viele Möglichkeiten zur 

persönlichen Entfaltung haben. Es gilt aber auch Fixtermine und angemessene Regeln 
des sozialen Miteinanders einzuhalten. 

-  Zu diesen zählen: 
o feste Essenszeiten 
o feste Hausaufgaben-, Ruhe-  und Entspannungszeiten 
o Regeln eines respektvollen Umgangs miteinander 
o Feste Zeiten für pädagogische Neigungsangebote 

- Jahreszeitenfeste werden von uns pädagogisch begleitet. Sie geben dem 
Betreuungsjahr einen Rahmen. 

- Wir arbeiten mit der Mitti an der Grundschule zusammen. Bei ausreichendem Bedarf 
bieten wir im Verbund Ferienbetreuung von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr an. 

- Generell sind die Öffnungszeiten 11 Uhr bis 16 Uhr. Die Tagesgrundstruktur finden 
Sie im Konzept der Mitti 

- Die Buchungszeiten entsprechen den Öffnungszeiten, also täglich von 11 Uhr bis 16 
Uhr (25 Std/Woche) 

- Ein Abholen vor 14 Uhr ist nur in Ausnahmefällen möglich. 
- Gebuchte Kurse und Sondertermine außerhalb können, nach Absprache, gerne 

besucht werden. Das Personal der Mittagbetreuung kann aber keine Bring- und 
Holdienste übernehmen. Wenn ein Kind die Einrichtung z.B. bereits um 14 Uhr für ein 
Freizeitangebot verlässt liegt die alleinige Verantwortung dafür bei den Eltern. 

- Der Betreuungsvertrag gilt grundsätzlich für ein Schuljahr und verlängert sich 
automatisch um ein weiteres Jahr, wenn er nicht zum 31.03. des laufenden Jahres 
gekündigt wird. Er läuft mit Beendigung der 4. Klasse automatisch aus, ohne dass es 
einer Kündigung bedarf 

- Das Mittagessen beziehen wir von einem Caterer. Wir achten auf eine ausgewogene, 
gesunde Ernährung. Als Zwischenmalzeit wird Obst und Gemüse oder Jogurt 
angeboten. Die Einhaltung individueller Sonderernährungswünsche können wir nicht 
garantieren. 

- Mindestens einmal jährlich bieten wir ein pädagogisches Entwicklungsgespräch an. 
- Wir haben ein Konzept zum Kinderschutz und zum Problemmanagement 
- Nach § 34 IfSG dürfen wir nur Kinder betreuen, die einen vollständigen Masernschutz 

haben. 
- Generell können Kinder die an einer ansteckenden Krankheit leiden oder Fieber (ab 

38 Grad) haben, nicht betreut werden. Sie müssen ggf. auch vorzeitig abgeholt 
werden. (s. Merkblatt „Ansteckende Krankheiten“) 

- Wir achten die Werte des Grundgesetzes und der Bayrischen Verfassung. 
 

Etwas nicht gefunden oder noch offene Fragen? 

Sprechen Sie uns an, wir nehmen uns gerne Zeit für Sie! 
Leitung: Valeria Schindler 

0176/15734937  v.schindler@esd-m-fuerstenried.de 

mailto:v.schindler@esd-m-fuerstenried.de

